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Mutterschutzgesetz §§ 1, 2 MuSchG

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Ziel des

 Mutterschutzes

(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der

Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs-

und Studienplatz während der Schwanger-

schaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit.

Das Gesetz ermöglicht es der Frau, ihre Be-

schäftigung oder sonstige Tätigkeit in dieser

Zeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der

ihres Kindes fortzusetzen und wirkt Benachtei-

ligungen während der Schwangerschaft, nach

der Entbindung und in der Stillzeit entgegen. Re-

gelungen in anderen Arbeitsschutzgesetzen

bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Be-

schäftigung im Sinne von § 7 Absatz 1 des Vier-

ten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig da-

von, ob ein solches Beschäftigungsverhältnis

vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für

1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und

Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Be-

rufsbildungsgesetzes,

2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werk-

statt für behinderte Menschen beschäftigt

sind,

3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im

Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes

tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass

die §§ 18 bis 22 auf sie nicht anzuwenden

sind,

4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des

Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder

des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig

sind,

5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen

Genossenschaft, Diakonissen oder An-

gehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf

einer Planstelle oder aufgrund eines Ge-

stellungsvertrages für diese tätig werden,

auch während der Zeit ihrer dortigen außer-

schulischen Ausbildung,

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind,

und ihnen Gleichgestellte im Sinne von § 1

Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes,

soweit sie am Stück mitarbeiten, jedoch mit

der Maßgabe, dass die §§ 10 und 14 auf

sie nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz

1 bis 5 auf sie entsprechend anzuwenden

ist, 

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen

Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-

che Person anzusehen sind, jedoch mit der

Maßgabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 und

§ 20 auf sie nicht anzuwenden sind, und

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die

Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der

Ausbildungsveranstaltung verpflichtend

vorgibt oder die ein im Rahmen der schuli-

schen oder hochschulischen Ausbildung

verpflichtend vorgegebenes Praktikum ab-

leisten, jedoch mit der Maßgabe, dass die

§§  17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden

sind.

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und

Richterinnen. Das Gesetz gilt ebenso nicht für

Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen

des Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn, sie wer-

den aufgrund dienstlicher Anordnung oder Ge-

stattung außerhalb des Geschäftsbereiches

des Bundesministeriums der Verteidigung tätig.

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die

schwanger ist, ein Kind geboren hat oder stillt.

Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist

die natürliche oder juristische Person oder die

rechtsfähige Personengesellschaft, die Perso-

nen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. Dem

Arbeitgeber stehen gleich:

1. die natürliche oder juristische Person oder

die rechtsfähige Personengesellschaft, die

Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 1 ausbildet oder für die Praktikantin-
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§§ 2, 3 MuSchG Mutterschutzgesetz

nen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 1 tätig sind,

2. der Träger der Werkstatt für behinderte

Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2

Nummer 2,

3. der Träger des Entwicklungsdienstes im

Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3,

4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst

nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz

oder nach dem Bundesfreiwilligendienstge-

setz im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 4 geleistet wird,

5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche

Gemeinschaft im Fall von § 1 Absatz 2

Satz 2 Nummer 5,

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister

von Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2

Nummer 6,

7. die natürliche oder juristische Person oder

die rechtsfähige Personengesellschaft, für

die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2

Satz 2 Nummer 7 tätig sind, und

8. die natürliche oder juristische Person oder

die rechtsfähige Personengesellschaft, mit

der das Ausbildungs- oder Praktikumsver-

hältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 8 besteht (Ausbildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfol-

genden Vorschriften erfasst jede Form der

Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Be-

schäftigungsverhältnisses nach § 1 Absatz 2

Satz 1 oder die eine Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhält-

nisses zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1

Satz 2 ausübt.

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses

Gesetzes ist nur ein Beschäftigungsverbot nach

den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Num-

mer 3 und § 16. Für eine in Heimarbeit be-

schäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte tritt

an die Stelle des Beschäftigungsverbots das

Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach den

§§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. Für eine Frau,

die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbststän-

digkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzu-

sehen ist, tritt an die Stelle des Beschäfti-

gungsverbots nach Satz 1 die Befreiung von der

vertraglich vereinbarten Leistungspflicht; die

Frau kann sich jedoch gegenüber der dem Ar-

beitgeber gleichgestellten Person oder Gesell-

schaft im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7

dazu bereit erklären, die vertraglich vereinbarte

Leistung zu erbringen.

(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt

vor, wenn der Arbeitgeber eine Frau an einem

Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwor-

tungsbereich beschäftigt, ohne dass gewähr-

leistet ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz

verlassen oder Hilfe erreichen kann.

(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist

das Arbeitsentgelt, das nach § 14 des Vierten

Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit ei-

ner aufgrund des § 17 des Vierten Buches So-

zialgesetzbuch erlassenen Verordnung be-

stimmt wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz

2 Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Ver-

gütung. 

Abschnitt 2

Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1

Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der

 Entbindung

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau

in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung

nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbin-

dung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung

ausdrücklich bereit erklärt. Sie kann die Er-

klärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für

die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der

Schutzfrist vor der Entbindung ist der voraus-

sichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie
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Mutterschutzgesetz §§ 3, 4, 5 MuSchG

er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem

Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbin-

dungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht

am voraussichtlichen Tag, verkürzt oder verlän-

gert sich die Schutzfrist vor der Entbindung ent-

sprechend.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ab-

lauf von acht Wochen nach der Entbindung

nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbin-

dung). Die Schutzfrist nach der Entbindung ver-

längert sich auf zwölf Wochen

1. bei Frühgeburten,

2. bei Mehrlingsgeburten und,

3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der

Entbindung bei dem Kind eine Behinderung

im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des

 Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich

festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die

Schutzfrist nach der Entbindung nach Satz 1

oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkür-

zung der Schutzfrist vor der Entbindung nach

Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 3 ver-

längert sich die Schutzfrist nach der Entbindung

nur, wenn die Frau dies beantragt.

(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im

Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 be-

reits in der Schutzfrist nach der Entbindung im

Rahmen der schulischen oder hochschulischen

Ausbildung tätig werden lassen, wenn die Frau

dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungs-

stelle verlangt. Die Frau kann ihre Erklärung je-

derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem

Tod ihres Kindes bereits nach Ablauf der ersten

zwei Wochen nach der Entbindung beschäfti-

gen, wenn

1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und

2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen

spricht.

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen.

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder

stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, nicht

mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über

achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stun-

den in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat.

Eine schwangere oder stillende Frau unter 18

Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Ar-

beit beschäftigen, die die Frau über acht Stun-

den täglich oder über 80 Stunden in der Dop-

pelwoche hinaus zu leisten hat. In die Doppel-

woche werden die Sonntage eingerechnet. Der

Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillen-

de Frau nicht in einem Umfang beschäftigen,

der die vertraglich vereinbarte wöchentliche Ar-

beitszeit im Durchschnitt des Monats über-

steigt. Bei mehreren Arbeitgebern sind die Ar-

beitszeiten zusammenzurechnen.

(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren

oder stillenden Frau nach Beendigung der tägli-

chen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhe-

zeit von mindestens elf Stunden gewähren.

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder

stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr

beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr beschäfti-

gen, wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt

sind.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwange-

re oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr

und 6 Uhr im Rahmen der schulischen oder

hochschulischen Ausbildung tätig werden las-

sen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbil-

dungsveranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen

lassen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,
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2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu

dieser Zeit erforderlich ist und

3. insbesondere eine unverantwortbare Ge-

fährdung für die schwangere Frau oder ihr

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre

Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit

Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder

stillende Frau nicht an Sonn- und Feiertagen be-

schäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feiertagen

nur dann beschäftigen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt, 

2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot

der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach

§ 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an ei-

ne ununterbrochene Nachtruhezeit von

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag

gewährt wird und 

4. insbesondere eine unverantwortbare Ge-

fährdung für die schwangere Frau oder ihr

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre

Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit

Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwange-

re oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Fei-

ertagen im Rahmen der schulischen oder hoch-

schulischen Ausbildung tätig werden lassen.

Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungs-

veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen teil-

nehmen lassen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-

klärt,

2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu

dieser Zeit erforderlich ist,

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an ei-

ne ununterbrochene Nachtruhezeit von

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag

gewährt wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Ge-

fährdung für die schwangere Frau oder ihr

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre

Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit

Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und

zum Stillen

(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit

freizustellen, die zur Durchführung der Untersu-

chungen im Rahmen der Leistungen der ge-

setzlichen Krankenversicherung bei Schwan-

gerschaft und Mutterschaft erforderlich sind.

Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die

nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung

versichert ist.

(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf

ihr Verlangen während der ersten zwölf Monate

nach der Entbindung für die zum Stillen erfor-

derliche Zeit freizustellen, mindestens aber

zweimal täglich für eine halbe Stunde oder ein-

mal täglich für eine Stunde. Bei einer zusam-

menhängenden Arbeitszeit von mehr als acht

Stunden soll auf Verlangen der Frau zweimal ei-

ne Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder,

wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Still-

gelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit

von mindestens 90 Minuten gewährt werden.

Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend,

wenn sie nicht durch eine Ruhepause von mehr

als zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8 Beschränkung von Heimarbeit

(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister

darf Heimarbeit an eine schwangere in Heimar-

beit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleich-

gestellte nur in solchem Umfang und mit sol-

chen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Ar-
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beit werktags während einer achtstündigen Ta-

gesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister

darf Heimarbeit an eine stillende in Heimarbeit

beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichge-

stellte nur in solchem Umfang und mit solchen

Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit

werktags während einer siebenstündigen Ta-

gesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

Unterabschnitt 2

Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen;

 unverantwortbare Gefährdung

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der

Arbeitsbedingungen einer schwangeren oder

stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungs-

beurteilung nach § 10 erforderlichen Maßnah-

men für den Schutz ihrer physischen und psy-

chischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu

treffen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirk-

samkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls

den sich ändernden Gegebenheiten anzupas-

sen. Soweit es nach den Vorschriften dieses Ge-

setzes verantwortbar ist, ist der Frau auch

während der Schwangerschaft, nach der Ent-

bindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer

Tätigkeiten zu ermöglichen. Nachteile aufgrund

der Schwangerschaft, der Entbindung oder der

Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen

werden.

(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingun-

gen so zu gestalten, dass Gefährdungen einer

schwangeren oder stillenden Frau oder ihres

Kindes möglichst vermieden werden und eine

unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen

wird. Eine Gefährdung ist unverantwortbar,

wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Ge-

sundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu

erwartenden Schwere des möglichen Gesund-

heitsschadens nicht hinnehmbar ist. Eine un-

verantwortbare Gefährdung gilt als ausge-

schlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben

einhält, die aller Wahrscheinlichkeit nach dazu

führen, dass die Gesundheit einer schwangeren

oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht be-

einträchtigt wird.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass

die schwangere oder stillende Frau ihre Tätig-

keit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforder-

lich ist, kurz unterbrechen kann. Er hat darüber

hinaus sicherzustellen, dass sich die schwan-

gere oder stillende Frau während der Pausen

und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten

Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausru-

hen kann.

(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach

diesem Unterabschnitt sowie die Beurteilung

der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen

dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und

der Hygiene sowie den sonstigen gesicherten

wissenschaftlichen Erkenntnissen entspre-

chen. Der Arbeitgeber hat bei seinen Maßnah-

men die vom Ausschuss für Mutterschutz er-

mittelten und nach § 30 Absatz 4 im Gemein-

samen Ministerialblatt veröffentlichten Regeln

und Erkenntnisse zu berücksichtigen; bei Ein-

haltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser

Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die in

diesem Gesetz gestellten Anforderungen erfüllt

sind.

(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und

fachkundige Personen schriftlich damit beauf-

tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem

Unterabschnitt in eigener Verantwortung wahr-

zunehmen.

(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Ge-

setz darf der Arbeitgeber nicht den Personen

auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die

Kos ten für Zeugnisse und Bescheinigungen, die

die schwangere oder stillende Frau auf Verlan-

gen des Arbeitgebers vorzulegen hat, trägt der

Arbeitgeber.
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